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Zweite  
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Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 31. Oktober 2006 (Hochschulgesetz - HG) (GV.NRW.S. 
474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.  Mai 2013 (GV.NRW.S. 272), in Verbindung mit §§ 13 bis 
15 der Grundordnung der Fachhochschule Köln vom 10. November 2011 (Amtliche Mitteilung 
19/2011), zuletzt geändert mit Satzung vom 15. November 2012 (Amtliche Mitteilung 37/2012), hat die 
Fachhochschule Köln die folgende Satzung erlassen: 

 
 



 

Artikel 1 
 

Die Ordnung der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften vom 28.05.2003 (Amtliche Mittei-
lung 04/2005), geändert durch Satzung vom 4. Juni 2012 (Amtliche Mitteilung 10/2012, berichtigt: 
2. Oktober 2012, Amtliche Mitteilung 27/2012) wird  wie folgt geändert: 
 
 
 
1. In § 6 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Professorinnen oder Professoren“ gestrichen und durch 
das Wort „Mitgliedern“ ersetzt. 
 
2 In § 6 Abs. 2 Satz 3 wird hinter dem Wort „Professoren“ das Wort „angehören“ gestrichen und der 
folgende Wortlaut eingefügt:  
 
„oder der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören, wobei die 
Mehrheit der Professorenschaft gewahrt sein und die Dekanin oder der Dekan sowie ihre Stellver-
treterin oder ihr Stellvertreter der Gruppe der Professorinnen und Professoren angehören muss“ 

 
 
 

Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1.Oktober2013 in Kraft und wird in den Amtlichen Mitteilun-
gen der Fachhochschule Köln veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Angewandte Sozialwis-
senschaften der Fachhochschule Köln vom 27. Juni 2013. 
 
 
Köln, den 8. November 2013                   Die Dekanin 

              der Fakultät  
für Angewandte Sozialwissenschaften 

 
 

    Prof. Dr. Ute Lohrentz 
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